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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Kainz, Kolleginnen und Kollegen haben am 14. Dezem-

ber 2022 unter der Nr. 13298/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Überstunden im BKA für das 4. Quartal 2022“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 3 und 5: 

1. Wie viele Überstunden haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Ressort 

im 4. Quartal 2022 jeweils geleistet? (Bitte nach Entlohnungsgruppe aufschlüsseln) 

a. Wie ist die Frage 1 für Mitarbeiter im Kabinett zu beantworten? Bitte für das 

jeweilige Kabinett getrennt aufschlüsseln. 

3. Wie hoch waren die Gesamtkosten in Ihrem Ressort für die Ausbezahlung von Über-

stunden im 4. Quartal 2022? Bitte um Aufschlüsselung nach Monaten. 

5. Wie ist das Verhältnis zwischen nicht ausbezahlten Überstunden bei Männern und 

Frauen? 
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Festzuhalten ist, dass eine vollständige Angabe der im gesamten 4. Quartal 2022 geleisteten 

Überstunden samt daraus resultierender Kosten zum Anfragestichtag, dem 14. Dezem-

ber 2022, wie die Fragestellungen der vorliegenden Anfrage dies vorsehen, nicht möglich 

ist. Dies vor dem Hintergrund, dass zum angefragten Stichtag noch keine Überstundenfrei-

gaben vorlagen: Die Freigabe von Überstunden erfolgt mit Ausnahme von Sonn- und Feier-

tagsüberstunden, die monatlich abgerechnet werden, quartalsweise, wobei sie sowohl 

durch die Bediensteten selbst, als auch durch Vorgesetzte zu erfolgen hat. Die Quartalsfrei-

gaben, die im Bundeskanzleramt im elektronischen Zeiterfassungssystem ESS erfolgen, ha-

ben dem Dienstzeit-Rundschreiben des Ressorts zufolge unmittelbar nach Quartalsende zu 

erfolgen und konnten daher zum Anfragestichtag noch nicht vorliegen. 

Zu den Fragen 2, 4, 6 und 7: 

1. Wie wurden die geleisteten Überstunden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in Ihrem Ressort im 4. Quartal 2022 konkret vergütet? 

a. Wie ist die Frage 2 für Mitarbeiter im Kabinett zu beantworten? Bitte für das 

jeweilige Kabinett getrennt aufschlüsseln. 

4. Nach welchem Prinzip bzw. aufgrund welcher Richtlinien werden Überstunden in Ih-

rem Ressort entweder mittels Überstundenzuschlages oder mittels Zeitausgleich ab-

gegolten? 

6. Wie viele Überstunden haben jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche einen 

„All-ln“-Vertrag haben, durchschnittlich im 4. Quartal 2022 geleistet? Bitte um Auf-

schlüsselung nach Monaten. 

6. Welches System gibt es in Ihrem Ressort für Arbeitszeitaufzeichnungen? 

a. Gab es im 4. Quartal 2022 Missbräuche dieses Systems? 

a. Wenn ja, wie wurde dies geahndet bzw. welche Folgen knüpfen sich daran? 

b. Wenn nein, wie wird die geleistete Arbeitszeit überprüft? 

Ich darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfragen Nr. 10539/J vom 5. Ap-

ril 2022 und Nr. 11663/J vom 6. Juli 2022 verweisen. 

 

 

Karl Nehammer
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